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Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der 

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) erhältlich: Bürgerservice im Rathaus, Lesecafé in der 

Stadtbücherei sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher. Weiterhin erscheint 

das Amtsblatt online auf www.frankenthal.de/amtsblatt. 

 

http://www.frankenthal.de/
http://www.frankenthal.de/amtsblatt
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

 

Am Dienstag, den 26.05.2020, 17:00 Uhr, findet im Konferenzzentrum 1 des 

CongressForums Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5, 67227 Frankenthal 

(Pfalz), eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses statt. Den Inhalt der 

Bekanntmachung finden Sie auch unter "www.frankenthal.de". 

 

Frankenthal (Pfalz), 20.05.2020 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 

 

Martin Hebich 

Oberbürgermeister 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

I.  Öffentliche Sitzung 

    Vorlagen der Verwaltung 

  

   1. Gesamtertüchtigung im Albert-Einstein-Gymnasium 

hier: Fenstersanierung im Bestandsgebäude Ost-/Südseite und Bibliothek 

  

   2. Unterhalt- und Grundreinigung für  7 städtische Objekte 

  

   3. Hilfsprogramm der Stadt Frankenthal (Pfalz) zur Bewältigung der Corona-

Pandemie für gemeinnützige Frankenthaler Vereine 

  

    Anfragen der Fraktionen 

  

   4. Öffnung Strandbad 

hier: Anfrage der CDU-Stadtratsfraktion 

  

II.  Nichtöffentliche Sitzung 

    Vertrags- und Personalangelegenheiten 

 

III.  Öffentliche Sitzung 

    Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung 
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

 

Am Mittwoch, den 27.05.2020, 18:00 Uhr findet im großen Saal des 

Dathenushauses, Kanalstraße 6, 67227 Frankenthal (Pfalz), eine Sitzung des 

Kulturausschusses statt. 

 

Frankenthal (Pfalz), 20.05.2020 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 

 

Martin Hebich 

Oberbürgermeister 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

I.  Öffentliche Sitzung 

   1. Pfälzer Mundarttheaterpreis 2021 der Stadt Frankenthal (Pfalz) 

 

 
 

Bekanntgabe gemäß §§ 5 und 7 des Gesetzes über  

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

Verfahren zur Erteilung einer Plangenehmigung für die Renaturierung des 

Graben G5, Gemarkung Frankenthal-Flomersheim, 

 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 

Abfallwirtschaft und Bodenschutz Neustadt gibt als zuständige Behörde 

bekannt, dass im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung einer 

Plangenehmigung für die Renaturierung des Graben G5, Gemarkung 

Frankenthal-Flomersheim, eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 

durchgeführt wird. 

 

Antragsteller für das Vorhaben ist die Stadtverwaltung Frankenthal, Rathauspl. 

2-7, 67227 Frankenthal. 

 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) hat ergeben, dass das Vorhaben 

nach Einschätzung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz in Neustadt 

aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 

zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen hat, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären. 
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Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

Die geprüften Antragsunterlagen (Erläuterungsbericht, Lagepläne, 

Geotechnik usw.) sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Bundes 

und der Länder über den Zugang zu Umweltinformationen bei der Struktur- 

und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 

Abfallwirtschaft und Bodenschutz Neustadt, Karl-Helfferich-Straße 22 in 67433 

Neustadt zugänglich. 

 

Diese Bekanntgabe ist auch ins Internet eingestellt unter der Adresse: 

https://sgdsued.rlp.de/de/service/oeffentlichkeitsbeteiligung-

bekanntmachungen/ 

 

 

Neustadt, den 06.05.2020 

 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

gez. Christian Staudt 

 

 
 

BEKANNTMACHUNG 

 

Mit Beschluss der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd vom 05.05.2020 

(Az. 312-201 –Bo 3/04) wurde der Plan der Firma Gebr. Willersinn GmbH & Co. 

KG zur Herstellung einer Wasserfläche im Zuge der Kiesausbeute im Gewann 

„Bonnau“ – Gemarkung Roxheim festgestellt. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss liegt mit einer Ausfertigung des festgestellten 

Planes (einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung) in der Zeit vom 

 

25. Mai 2020 bis einschließlich 05. Juni 2020 

 

bei der 

 

Stadtverwaltung Frankenthal, 

Infoschalter, 

Rathausplatz 2-7, 

67227 Frankenthal 

 

während der allgemeinen Dienststunden, zu jedermanns Einsicht aus. Bitte 

beachten Sie, dass zur Einsichtnahme bei der Stadtverwaltung wegen der 

https://sgdsued.rlp.de/de/service/oeffentlichkeitsbeteiligung-bekanntmachungen/
https://sgdsued.rlp.de/de/service/oeffentlichkeitsbeteiligung-bekanntmachungen/
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Corona-Pandemie eine vorherige telefonische Terminvereinbarung 

erforderlich ist (Tel. 06233 89-101). 

 

Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können auch auf der 

Internetseite der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 

www.sgdsued.rlp.de in der Rubrik „Öffentlichkeitsbeteiligung / 

Bekanntmachungen“ sowie auf dem UVP-Portal der Bundesländer unter 

www.uvp-verbund.de eingesehen werden. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten, über deren 

Einwendungen entschieden worden ist, zugestellt. Mit dem Ende der 

Auslegungsfrist gilt der Bescheid den übrigen Betroffenen gegenüber als 

zugestellt. 

 

Rechtsbehelfe gegen den Planfeststellungsbeschluss können nur von 

denjenigen eingelegt werden, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 

form- und fristgerecht Einwendungen erhoben haben. 

 

 

Frankenthal, 19.05.2020 

 

Martin Hebich 

Oberbürgermeister 

 

 
 


